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Im Falle von Arbeitslosigkeit gewährt der Staat den Be-
troffenen in der Regel Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhaltes. Dieses ist in Deutschland entweder das
Arbeitslosengeld I oder das Arbeitslosengeld II. Das Ar-
beitslosengeld I ist eine Leistung aus den Mitteln der Ar-
beitslosenversicherung. Anspruch auf diese Leistung ha-
ben nur Personen, die vor der Arbeitslosigkeit eine
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung über minde-
stens 12 Monate ausgeübt haben. 

Besteht dieser Anspruch nicht oder ist der Anspruch
auf Arbeitslosengeld I zu gering, so erhält der Arbeitslose
Arbeitslosengeld II (ALG II). Dies ist eine steuerfinanzierte
Grundleistung auf ähnlichem Niveau wie die frühere So-
zialhilfe. Im Gegensatz zur Versicherungsleistung muss
der Arbeitslose beim Bezug von ALG II allerdings hilfebe-
dürftig sein. Dies bedeutet, dass der Arbeitslose seinen
Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräften
und Mitteln, insbesondere nicht aus eigenem Einkom-
men oder Vermögen sichern kann. 

Aus Anreizgesichtspunkten sollte jedoch vermieden
werden, die staatliche Leistung im selben Umfang zu
kürzen wie Arbeitseinkommen entsteht. Diese Situation
bestand früher über weite Einkommensbereiche bei der
Sozialhilfe. Hierbei wurde von der sog. Sozialhilfefalle ge-
sprochen, da sich eine Einkommenserhöhung nicht oder
nur geringfügig im Haushaltsnettoeinkommen widerspie-
gelte. Um Anreize zur Aufnahme einer Beschäftigung zu
geben, wird deshalb ein Teil des Einkommens nicht auf
die staatliche Leistung angerechnet. 

In diesem Beitrag werden die Hinzuverdienstmöglich-
keiten beim Arbeitslosengeld II genauer vorgestellt. Da
sich die derzeit geltenden Regeln zum Hinzuverdienst im
Herbst dieses Jahres ändern, werden diese Änderungen
und deren Auswirkungen in diesem Beitrag ebenfalls
analysiert.

Arbeitslosengeld II

Mit dem „Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen
am Arbeitsmarkt“ (Hartz IV) wurde zum 1. Januar 2005
das ALG II eingeführt. Das ALG II vereint die bisherigen
Leistungen Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe. Neben
früheren Arbeitslosenhilfebeziehern sind damit auch er-
werbsfähige frühere Sozialhilfeempfänger potenzielle Be-
zieher des ALG II. Verfügt ein Alleinstehender über kein
anrechenbares Einkommen oder Vermögen, so erhält er

als monatliche Grundleistung in den neuen Bundeslän-
dern 331 € und in den alten Bundesländern 345 € zu-
züglich der Kosten für Unterkunft und Heizung. 

Hinzuverdienstmöglichkeiten im Vergleich

Nach den derzeit noch geltenden Regeln bleibt erwerbs–
tätigen ALG-II-Empfängern bei einem Bruttoeinkommen
von bis zu 400 € 15 % des um Absetzbeträge 
bereinigten Einkommens anrechnungsfrei (vgl. Tab. 1).
Das bereinigte Nettoeinkommen entspricht dem Brutto-
arbeitseinkommen nach Abzug von Steuern, Sozialversi-
cherungsbeiträgen, Werbungskosten und bestimmten
Versicherungen. Bei Bruttoeinkommen von 400 € bis
900 € erhöht sich der Freibetrag auf 30 % für das Ein-
kommen, welches 400 € übersteigt. Bei noch höherem
Arbeitseinkommen verringert sich der prozentuale Frei-
betrag wieder auf 15 % des 900 € übersteigenden Ein-
kommens.

Im Frühsommer dieses Jahres wurde von SPD,
Bündnis 90/Die Grünen und CDU/CSU der „Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Neufassung der Freibetragsregelungen
für erwerbsfähige Hilfebedürftige“ im Bundestag einge-
bracht. Der Bundestag hat am 3. Juni 2005 seine Zu-
stimmung zum sog. Freibetragsneuregelungsgesetz er-
teilt und am 8. Juli 2005 wurde das Gesetz auch vom
Bundesrat verabschiedet. Demnach treten am 1. Oktober
dieses Jahres die neuen Hinzuverdienstregeln in Kraft.

An die Stelle des Abzugs von Werbungskosten und
bestimmter Versicherungen tritt dann ein Grundfreibe-
trag von 100 €. Des Weiteren wurde die bisherige Stu-
fenregelung der prozentualen Freibeträge verändert.
Übersteigt das Einkommen den Grundfreibetrag, so blei-
ben bei Einkommen bis 800 € 20 % des Bruttoeinkom-
mens anrechnungsfrei. Von dem 800 € übersteigenden
Einkommen sind noch 10 % anrechnungsfrei. Die Ein-
kommenshöchstgrenze für die teilweise Einkommensf-
reistellung wurde auf 1.200 € festgesetzt. Zusätzlich
wurde eine Kinderkomponente eingefügt: Bei Bedarfs-
gemeinschaften mit Kindern erhöht sich diese Grenze
auf 1.500 €.

Hinzuverdienstmöglichkeiten beim Arbeitslosen-
geld II – Was wird sich ändern?
Beate Grundig*

* Beate Grundig ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Dresdner Nie-
derlassung des ifo Instituts.
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Tabelle 1: Vergleich der Hinzuverdienstmöglichkeiten beim Arbeitslosengeld II 

Quellen: www.arbeitsmarktreform.de, Zusammenstellung des ifo Instituts.

Einkommensgrenzen 
(jeweils brutto)

Freibetrag bei Erwerbstätigkeit

derzeitige Regelungen bis 400 € 15 % des um Absetzbeträge 
bereinigten Einkommens

400 € bis 900 € zusätzlich 30 % des 400 €

übersteigenden Einkommens

900 € bis 1.500 € zusätzlich 15 % des 900 €

übersteigenden Einkommens

ab 1. Oktober 
geltende Regelungen

bis 100 € 100 € pauschaler Grundfreibetrag

100 € bis 800 € 20 % des Bruttoeinkommens

800 € bis 1.200 € (bzw. 1.500 € bei
Bedarfsgemeinschaften mit Kindern)

10 % des 800 €

übersteigenden Einkommens

Auswirkungen

Die Neuregelungen verändern den Einkommensverlauf
für ALG-II-Empfänger sichtbar. In Abbildung 1 wurde das
Haushaltsnettoeinkommen eines Alleinlebenden in Ab-
hängigkeit seines Bruttoarbeitseinkommens dargestellt.
Das Haushaltsnettoeinkommen setzt sich aus dem Net-
toarbeitseinkommen und dem gegebenenfalls bestehen-
den Anspruch auf ALG II und den Kosten für Unterkunft
und Heizung zusammen. Die graue Kurve gibt den Ein-
kommensverlauf ohne Bezug von ALG II an, allerdings
mit dem üblichen Abzug von Sozialversicherungsbeiträ-
gen und Lohnsteuer. 

Der Unterschied in den Steigungen zwischen den
grünen ALG-II-Kurven und der grauen Kurve ohne ALG II
stellt den sog. Transferentzug dar. Transferentzug be-
sagt, dass die Arbeitslosenunterstützung aufgrund von
Einkommen des Arbeitslosen reduziert wird. Die Trans-
ferentzugsrate gibt dabei an, welcher Anteil des Arbeits-
einkommens auf die Arbeitslosenunterstützung ange-
rechnet wird. Liegt die Transferentzugsrate bei 100 %, so
wird jeder zusätzliche Euro an Arbeitseinkommen voll auf
die Arbeitslosenunterstützung angerechnet, so dass sich
eine Erhöhung im Arbeitseinkommen nicht in einer 
Erhöhung des Haushaltsnettoeinkommens widerspie-
gelt. In der Abbildung würde eine solche Transferent-
zugsrate zu einem horizontalen Kurvenverlauf führen. Je
niedriger die Transferentzugsrate ist, desto steiler ist 
der Kurvenverlauf. Bei einem fehlenden Transferentzug
(d. h. bei einer Transferentzugsrate von 0 %) steigt das

Haushaltsnettoeinkommen in gleichem Umfang wie das
Bruttoarbeitseinkommen.

Übt ein ALG-II-Empfänger keine Beschäftigung aus,
so kann der ALG-II-Bedarf (inkl. der Kosten für Unter-
kunft und Heizung) als Schnittpunkt der jeweiligen Ein-
kommenskurve mit der „Haushaltsnettoeinkommens-
Achse“ abgelesen werden: In Ostdeutschland beträgt der
durchschnittliche Bedarf 579 € und in Westdeutschland
662 €.1

Derzeit beginnt zwar der Transferentzug beim ersten
verdienten Euro, da allerdings vom Bruttoarbeitseinkom-
men die Kosten für bestimmte Versicherungen und Wer-
bungskosten (z. B. Fahrtkosten) abgezogen werden
können, besteht de facto bis zu einem Bruttoeinkommen
von ca. 40–50 € kein Transferentzug. Die etwas niedri-
gere Transferentzugsrate bei einem Bruttoeinkommen
zwischen 400 € und 900 € ist in der Abbildung als etwas
steilerer Verlauf der Einkommenskurve erkennbar. Der
niedrigere Transferentzug wird allerdings durch die be-
ginnende Sozialversicherungspflicht etwas gedämpft.
Für Einkommen von 900 € bis 1.500 € steigt die Trans-
ferentzugsrate wieder auf 85 %; hinzu kommt der begin-
nende Lohnsteuerabzug. 

Die Einführung des pauschalen Einkommensfreibe-
trags im Oktober dieses Jahres führt zu einem längeren
identischen Ansteigen von Brutto- und Haushaltsnetto-
einkommen. Zwar wurden die Anrechnungssätze und
die dazugehörenden Einkommensgrenzen verändert,
der Einfluss auf den Einkommensverlauf ist aber nur ge-
ring. Die größten Auswirkungen hat die Festlegung des
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pauschalen Freibetrags auf 100 €. Da dies deutlich mehr
ist als bisher abgezogen werden kann, führt dies im 
Wesentlichen zu einer Verschiebung der Einkommens-
kurve nach oben. Davon profitieren vor allem diejenigen
ALG-II-Empfänger mit niedrigem Einkommen, da ihnen
ein geringerer Teil ihres Einkommens angerechnet wird. 

Bewertung

Ob die vorgenommen Änderungen der Hinzuverdienst-
möglichkeiten tatsächlich die Arbeitsanreize erhöhen,
hängt vom bisherigen Arbeitsangebotsverhalten der
Haushalte ab. Für diejenigen, die bisher nicht arbeiten,
ist der Einkommensabstand zwischen Arbeit und Nicht-
Arbeit relevant (extensives Arbeitsangebot). Dieser Ab-
stand wird sich mit den vorgenommenen Änderungen
erhöhen. Das bedeutet, dass die Aufnahme einer Tätig-
keit gegenüber Nicht-Arbeit attraktiver wird, dies gilt ins-
besondere für Jobs mit geringem Verdienst bis zum be-
ginnenden Transferentzug bei Einkommen von mehr als
100 €.

Für Analysen wird neben der extensiven Arbeitsangebots-
entscheidung oft auch die sog. intensive Arbeitsange-
botsentscheidung herangezogen. Diese gibt – wie der
Name schon andeutet – die Intensität bzw. den Umfang
des Arbeitsangebotes, also die Zahl der Arbeitsstunden
wieder. In der Realität ist zwar meist keine „stufenlose“
Entscheidung bezüglich der Zahl der Arbeitsstunden
möglich, aber es sind zumindest verschiedene Stunden-
zahlen oder aber auch verschiedene Einkommenshöhen
denkbar. Für die intensive Arbeitsangebotsentscheidung
sind im Allgemeinen die marginalen Abzüge – d. h.
Transferentzug, Einkommensteuer und Sozialversiche-
rungsabgaben – von Bedeutung. Da sich die Transfer-
entzugsraten teilweise gegenüber den heutigen Regeln
erhöhen, vermindert die Neuregelung die Arbeitsanreize.

Aus fiskalischen Gesichtspunkten kann festgestellt
werden, dass die beiden hellgrünen neuen Kurven nun
erst bei höheren Bruttoarbeitseinkommen in die graue
reguläre Einkommenskurve übergehen. Dies bedeutet,
dass über einen längeren Bereich der Einkommensskala
Transfers geleistet werden, was tendenziell zu höheren
fiskalischen Kosten führt. 

0

200

400

600

800

1000

1200

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Bruttoarbeitseinkommen (monatlich, in Euro)

H
au

sh
al

ts
ne

tt
o

ei
nk

o
m

m
en

(m
o

na
tl

ic
h,

 in
 E

ur
o

)

ALG II bisher ALG II neu ohne ALG II

Ostdeutschland

Westdeutschland

Abbildung 1: Haushaltsnettoeinkommen in Abhängigkeit vom Bruttoarbeitseinkommen eines 
Alleinlebenden

Quelle: Berechungen des ifo Instituts.



Dieses Dilemma zwischen Arbeitsanreizen und fiskali-
schen Kosten kann man nur lösen, wenn die Grund-
leistung abgesenkt wird und dafür im Gegenzug die Hin-
zuverdienstmöglichkeiten erhöht werden. Diesen Weg
schlägt beispielsweise das ifo Institut ein, das bereits im
Jahr 2002 unter dem Namen „Aktivierende Sozialhilfe“
einen umfangreichen Reformvorschlag publiziert und in
die öffentliche Debatte eingebracht hat. 

Kernelement des ifo Vorschlags ist der freie Hinzuver-
dienst bis zu einem Einkommen von 400 €. Hinzu-
kommt, dass die ersten selbstverdienten 200 € mit 20 %
bezuschusst werden. Für Einkommen von mehr als
400 € findet zwar eine Anrechnung des Einkommens auf
die staatlichen Leistungen statt, die Transferentzugsrate

ist mit ca. 70 % allerdings immer noch niedriger als unter
den neuen Regelungen. Im Gegenzug zu dieser „großzü-
gigen“ Einkommensanrechnung muss nach dem ifo Vor-
schlag allerdings die Grundleistung reduziert werden, um
dem Staat zusätzliche Ausgaben zu ersparen. Durch das
Zusammenspiel von reduzierter Grundleistung und ge-
ringerer Einkommensanrechung erwartet das ifo Institut
Arbeitsmarkteffekte, welche die Arbeitslosigkeit in
Deutschland signifikant verringern können.
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1 Für die Kosten der Unterkunft und Heizung wurden die durchschnitt-
lichen Werte von der offiziellen Internetseite des BMWA zu den Hartz-Re-
formen übernommen (www.arbeitsmarktreform.de).


